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Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) 2009 
- Wirtschaftsplan 2009 
- Finanzplan 2008 - 2012 
 
 
Nach § 11 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO vom 15.08.1989) hat der Eigenbetrieb ei-
nen Wirtschaftsplan aufzustellen, der vom Rat zu beschließen ist. 
Zusammen mit dem Wirtschaftsplan ist der Finanzplan aufzustellen (§ 15 EigBetrVO). 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan für die Abwasserentsorgung Helmstedt wurde vom Werkleiter 
und der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH) erstellt. Er orientiert sich 
in der Systematik an den Vorjahresplänen. 
 
Der Wirtschaftsplan 2009 für die Kläranlage wird vom Aufsichtsrat der Bäder- und Dienstleis-
tungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH) im Dezember 2008 beraten. Er beinhaltet ein Betrei-
berentgelt von brutto 2.652.000,- € (Ist 2007: 2.417.783,06 €). Mit einer positiven Beschlussfas-
sung kann gerechnet werden. Im Betreiberentgelt ist ein Gewinnzuschlag (gem. § 6 (2) Betrei-
bervertrag) von 3% auf die Selbstkosten in Höhe von 64.926,- € (Ist 2007: 59.177,20 €) enthal-
ten. 
 
 
Der Erfolgsplan der Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) ist als Anlage 1 beigefügt.  
Bei der Gebührenberechnung wurden SW-Gebühren von 2,99 € und RW-Gebühren von 6,36 € 
zugrunde gelegt. Für das Geschäftsjahr 2009 wird ein Jahresverlust von 289 T€ erwartet. Ein-
zelheiten zum Erfolgsplan 2009 können der Anlage 1 entnommen werden. 
 
 
Der Vermögensplan (vgl. Anlage 2) beinhaltet Investitionen von insgesamt 1.250 T€. Die Inves-
titionen werden im Wesentlichen durch Abschreibungen, Deckungsmitteln aus der zweckgebun-
denen Kapitalrücklage und einer Darlehensaufnahme von 1.050 T€ finanziert. Die Einzelheiten 
zum Vermögensplan können der Anlage 2 entnommen werden. 
 
Hinweis: Der Vermögensplan berücksichtigt unter Pos. 3 der Investitionsvorschläge den Kanal-
neubau Vorsfelder Straße. Hierzu ist ein Förderantrag gem. EU-WRRL über das NLWKN bei 
der N-Bank gestellt worden. Nach Auskunft des NLWKN stehen die Chancen einer Förderung 
sehr gut. Gleichwohl ist mit einer Bescheidung des Antrages erst Anfang 2009 zu rechnen und 
setzt einen Beschluss des Wirtschaftsplanes voraus. Sollte es überraschenderweise nicht zu 
der erwarteten Förderung kommen, würde sich die Maßnahme in den nächsten Jahren entspre-
chend nach hinten verschieben. Hierzu müsste ein Nachtrag beschlossen werden. Sollte dies - 
was nicht angestrebt ist - erforderlich werden, würde der Wirtschaftsplan in der in der Anlage 5 
nachrichtlich angefügten Fassung erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
 



In der Stellenübersicht 2009 für den Eigenbetrieb sind unverändert 10 Mitarbeiter aufgeführt, 
die überwiegend für die Abwasserentsorgung der Stadt Helmstedt tätig sind (vgl. Anlage 3). 
Zwei Beamte werden gemäß § 14 EigBetrVO nachrichtlich angegeben und sind im Stellenplan 
der Stadt geführt. Hierbei handelt es sich um den Werkleiter und seinen Stellvertreter. Die pro-
zentuale Weiterberechnung bleibt unverändert. Die Personalkosten für die Mitarbeiter der Klär-
anlage werden vertragsgemäß von der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH 
(BDH) getragen.  
 
 ……. 
In der Finanzplanung für die Jahre 2008 - 2012 (vgl. Anlage 4) werden Investitionen von    
6.008 T€ berücksichtigt, die im Wesentlichen durch Darlehensaufnahmen und Abschreibungen 
finanziert werden sollen. Die Einzelheiten zum Finanzplan können der Anlage 4 entnommen 
werden. Mit Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage, in den Folgejahren, sind die Auf-
lösungsbeträge durch Darlehen zu ersetzen. 
 
 
Die Beschlussfassung des Bau-, Umwelt- und Werksausschusses hat den Charakter eines 
Empfehlungsbeschlusses an den Rat der Stadt Helmstedt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
a) Der Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) wird 

in der als Anlagen 1 bis 3 vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
b) Der Finanzplan 2008 - 2012 für den AEH wird in der als Anlage 4 vorliegenden Fassung 

beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
(Eisermann) 
  5 Anlagen 

 








































